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Ra 2017/16/0056 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 98/17/0333 E 18. Oktober 1999 RS 6 

(hier ohne den letzten Satz) 

Stammrechtssatz 

Nach der stRsp des VwGH genügt es dann, wenn von der Kurzparkzone ein größeres Gebiet erfasst werden soll, 
dass an allen Einfahrtsstellen und Ausfahrtsstellen Vorschriftszeichen nach § 52 Z 13d und 13e StVO angebracht 
sind. Ist diese Kennzeichnung erfolgt, so sind von der Kurzparkzone alle Straßen in dem von diesen 
Vorschriftszeichen umgrenzenden Gebiet erfasst. Nach dem Erkenntnis des VfGH, VfSlg 8894/1980, ist eine 
über die Kennzeichnung der Kurzparkzone durch die genannten Vorschriftszeichen hinausgehende 
Kenntlichmachung der Kurzparkzone zur Gesetzmäßigkeit der Kundmachung nicht erforderlich (Hinweis E 
VfGH 10.3.1995, B 291/94, ua). 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:VWGH:2018:RA2017160056.L01.1 


